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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Gäste und Besucher,

endlich ist es wieder soweit - unsere Kirchweih in Bruckberg 
wird auch in diesem Jahr wieder auf traditionelle Weise ge-
feiert. Ich darf Sie alle zur Bruckberger Kärwa 2023 auch im 
Namen des Gemeinderates herzlich einladen und willkommen 
heißen. Unsere Kirchweih findet traditionell immer am ersten 
Septemberwochenende statt, in diesem Jahr vom 01.09. bis 
04.09.2023.

Wenn man in den letzten Wochen und Monaten die Veranstal-
tungen in unserer Region besucht hat, so konnte man feststel-
len, dass die Menschen gerne feiern und alle Veranstaltungen 
wirklich sehr gut besucht sind und waren. Auf der Kirchweih 
sich mit Freunden und Verwandten treffen, gemeinsam feiern 
und neue Kontakte knüpfen – das ist es, was eine fränkische 
Kirchweih ausmacht!

Auf dem Festplatz werden die Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Buden aufbauen, am Abend kann gegenüber des Kirch-
weihplatzes in der Barscheune der Kärwamadli und Kärwabuam das soziale Miteinander gepflegt werden.

Bereits am Freitag, den 01.09.2023 wird ab 18.00 Uhr der Kinderkirchweihbaum in der Nähe der Fußgängerunterführung 
aufgestellt, dazu sind alle Kinder ganz herzlich eingeladen.

Der „große“ Kirchweihbaum folgt am Samstag, den 02.09.2023, er wird ab ca. 16.00 Uhr zum Festplatz gebracht und dort 
aufgerichtet.

Am Sonntag, den 3. September findet der Kirchweihgottesdienst in der Martinskirche um 10.30 Uhr mit Pfarrerin Andrea 
Eitmann statt.

Nutzen Sie Ihren Besuch auch dazu die Gaststätte der „Brauerei Dorn“ - mit ihren eigenen, hervorragenden Bieren und mit 
reichhaltiger Speisekarte - aufzusuchen und in geselliger Runde gemeinsam zu essen und zu trinken. In der Hoffnung auf 
schönes Kirchweihwetter könnten auch die Biergärten an der Gaststätte und an der Laube am Festplatz, die in diesem Jahr 
wieder bewirtschaftet wird, zum Verweilen einladen.

Am Kirchweihmontag, den 4. September gibt es ab 10.00 Uhr wieder einen musikalischen Frühschoppen und ab 19.30 Uhr 
einen Kärwaausklang mit musikalischer Unterhaltung an der Barscheune der Kärwabuam und Kärwamadli.

Auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus den Einrichtungen von Diakoneo freuen sich schon sehr auf die Kirchweih, 
neben den Festen der Vereine bietet die Kirchweih viele inklusive Begegnungsmöglichkeiten.

Rechtzeitig vor der Kirchweih werden auch die Straßenbauarbeiten in der Klingenbergstraße so weit sein, dass der Fest-
platz wieder zur Verfügung stehen kann, freigeräumt und entsprechend hergerichtet wird, so dass alles vorbereitet ist für 
die Kirchweih 2023. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei allen, die zum Gelingen der Kirchweih 2023 beitragen, aber auch bei den Fest-
platzanwohnern für ihr Verständnis an den Kirchweihtagen, wenn es auch etwas lauter und turbulenter zugehen wird.
Uns allen wünsche ich ein paar gesellige, fröhliche Kirchweihtage mit guter Unterhaltung und natürlich zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher in Bruckberg im schönen Haselbachtal.

Ihre Ursula Weiß
1.Bürgermeisterin

Kirchweih vom 01. - 04. September 2023



Öffnungszeiten, Termine

116117 Bereitschaftsdienst für nicht akute Hausbesuche 089 / 19240 Gift-Notruf

110 Polizei-Notruf 112 Feuerwehr + Rettungsdienst Notarzt

0160 92 30 8419
0173 86 42 947

Notruf für Wasser
Notruf für Abwasser 01802 71 35 38   Stromversorgung Main-Donau-Netzwerk

!! Wichtige Notruf-Nummern !!
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Amts- und Mitteilungsblatt:
Erscheinungsdatum des Mitteilungsblattes ist immer (bis auf Ausnahmen) der 1. Freitag jedes Monats. 

Anzeigen und Artikel zur Veröffentlichung bitte immer eine Woche zuvor in der Gemeindeverwaltung abgeben 
oder per Email an gemeinde@bruckberg.de senden.

Nächster Erscheinungstermin: Fr. 06.10.2023        Annahmeschluss: Mo. 25.09.2023

Geschäftszeiten der Gemeinde Bruckberg Gelbe Säcke (für Verpackungsabfall) 
erhalten Sie in der Gemeindekanzlei zu den 

gewohnten Öffnungszeiten!
Problemhotline: Fa. Herz 0800 / 67 89 013

Montag - Freitag
Mittwoch 

  8.00 - 12.00 Uhr
18.00 - 19.00 Uhr

Restmüllabfuhr Papiertonne Gelber Sack Biomüllabfuhr
Montag, 11.09.2023
Montag, 25.09.2023
Montag, 09.10.2023

Dienstag, 19.09.2023
Donnerstag, 19.10.2023

Dienstag, 26.09.2023
Dienstag, 24.10.2023

Donnerstag, 07.09.2023
Donnerstag, 21.09.2023

Freitag, 06.10.2023
Angaben ohne Gewähr!!!

Die Termine finden Sie außerdem im Abfallratgeber des Landkreises Ansbach (DinA5-Heft), 
in der Abfall-App oder auf der Homepage des Landkreises Ansbach. 

Die Abfallbehältnisse müssen ab 6.00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen! 
Bei Fragen und Problemen zur Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das 

Landratsamt Ansbach - Abfallrecht, Tel. 0981 / 468 23 23

Wertstoffhof, Alte Poststr. 14
Samstags von 10.00 - 12.00 Uhr

Abgegeben werden kann:

Sperrmüll Altkleider

Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material wie Pols-
termöbel, Matratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. 
abgegeben werden.
Mit Kleinteilen abgefüllte Säcke oder Kartons dürfen vom 
Wertstoffhofpersonal nicht angenommen werden. Die 
Sperrmüllannahme ist nur während der Öffnungszeiten!!

Sammelbehälter am Wertstoffhof, hier bitte keine Säcke mit 
Altkleidern neben die Container stellen.

Der Kleiderladen von Diakoneo Wohnen Bruckberg, Steinbacher 
Str. 5 ist Mittwoch von 10.00 - 17.00 Uhr geöffnet. 

Altspeisefette/-öle, Altschuhe etc. Wertstoffe 
und Alteisen

Stoffgleiche Nichtverpackungsstoffe 
(NVP-Kunststoffe)

Altschuhe bitte nur paarweise und in einem noch tragbaren 
Zustand abgeben. 

z. B. Blumenkästen, Eimer, Fässer, Getränkekästen oder Kinder-
spielzeug

Einwurf in Glas- und Dosencontainer 
am Wertstoffhof

Bitte an die angegebenen Zeiten halten!

Bauschuttdeponie
der Marktgemeinde Dietenhofen

Öffnungszeiten: 
Mo. 10.00 - 12.00 Uhr, Mi. 13.00 - 15.00 Uhr, Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

Bitte zuvor eine Bescheinigung in der Gemeindeverwaltung 
Bruckberg besorgen, in der bescheinigt wird, dass der Anlieferer 
Bürger der Gemeinde Bruckberg ist. 

Montag bis Freitag
Samstag
Sonn- und Feiertags

07.00 - 19.00 Uhr
08.00 - 15.00 Uhr
Einwurf verboten

Funkalarmierung der Feuerwehren (Probe) 
         Der nächste Probealarm findet am 02.09.2023 und 07.10.2023 in der Zeit zwischen 11.05 - 11.20 Uhr statt. 



Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bruckberg - September 2023 - Seite 3

Geburtstags-Glückwünsche

Gisela Bretschneider, Kleinhabersdorfer Str. 5
am 03. September zum 72. Geburtstag

Heinz Bogedein, Finkentsr. 27
am 10. September zum 82. Geburtstag

Alma Schneider, Lerchenstr. 21
am 28. September zum 71. Geburtstag

d Herzliche Glückwünsche d
Die Bügermeisterin, der Gemeinde-
rat und die Gemeindeverwaltung 

gratulieren zum Geburtstag

Fundsachen
• 1 Schlüssel mit schwarzen Band
• 2 Schlüssel mit Stofftieranhänger

Veranstaltungen

Freitag, 01. - Montag, 04. September
Kirchweih in Bruckberg

Dienstag, 12. September
1. Singstunde des Männergesangvereins

Sonntag, 01. Oktober
Jahreshauptversammlung der Kärwabuum

Bauernhaus (6-Zimmer Wohnung) zu vermieten; 
Ca. 136 m², 6 Zimmer, Küche, zwei Bäder, Keller, 

Dachboden, Gartenanteil, Stellplatz, 
renoviert 1995, EVA, E, 147,3 kWh/(m²a), ÖL-ZH; 

ab 01.11.2023; Telefon 09824/93096

Öffnungszeiten im Rathaus

Kleinanzeigen

Bäckermobil Bäckerei Peipp

gemeindl. Bekanntmachungen

Bäckermobil Bäckerei Peipp (Haltestellen in Bruckberg)

Dienstags ca. 9.00 - 9.15 Uhr   Alte Poststr. (Höhe Arztpraxis)
  ca. 9.25 Uhr   Lerchenstr. (Höhe Haus-Nr. 26)
  ca. 9.45 Uhr   Birkenstr. (Höhe Haus-Nr. 1)
Freitags ca. 10.00 - 10.15 Uhr  Feuerbachstr. (Höhe Haus-Nr. 9)
  ca. 10.20 Uhr   Birkenstr. (Höhe Haus-Nr. 3)
  ca. 10.30 Uhr   Eichenstr. 
  ca. 10.50 Uhr   An der Sommerleite
Samstags ca. 10.30 - 11.00 Uhr  Markgrafenstr. 
      (Einmündung Alte Poststr. )

Vom
11. bis 13. September 2023
ist das Rathaus aufgrund von 

Terminüberschneidungen geschlossen. 
------------------------------------

In dringenden Fällen können Sie sich an die 
Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell, 
Ansbacher Str. 15, Tel.: 09802 / 9501-0 

wenden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Entsorgung von Kleinmengen 
Bauschutt, Erdaushub, Grüngut 
für Bruckberger Bürger/innen

Bauschutt: 
mit Bescheinigung der Gemeinde in der Bau-
schuttdeponie in Dietenhofen

Erdaushub: 
Deponie in Bruckberg oder in Dietenhofen

Grüngut: 
am Grüngutcontainer im Wertstoffhof

Bitte nichts auf die Deponien nach 
Weihenzell fahren!

Gemeinderatssitzungen 2023: 
31.08.2023 - 21.09.2023 - 19.10.2023 - 23.11.2023 - 21.12.2023
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Kirchweih vom 01. - 04. September 2023

Kärwa 2023  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder,  

Bald ist es schon wieder soweit!  

Die Kärwa is kumma, die Kärwa is do.  

Folgendes Programm haben wir vorbereitet. 

Freitag, 01.09.2023 

Ab 18 Uhr:  

Aufstellen des Kinderkärwabaums, Treffpunkt 
beim Dorn 

Ab 22 Uhr: 

Barbetrieb mit den besten Partyhits der letzten Jahrzehnte, Barscheune  

Samstag, 02.09.2023 

Ab 16 Uhr: 

Baum aufstellen am Festplatz mit den Lichtenauer Musikanten, Festplatz  

Ab 20:30 Uhr:  

Barbetrieb mit Livemusik aus der Region von Kraußer & Friends, Barscheune 

Sonntag, 03.09.2023 

Ab 10:00 Uhr:  

Kirchweihgottesdienst, Martinskirche Bruckberg 

Montag, 04.09.2023 

Ab 10 Uhr:  

Frühshoppen mit musikalischer Unterhaltung, Gasthaus Dorn  

Ab 19:30 Uhr:  

Kärwaausklang mit musikalischer Unterhaltung von Harald Selig, Barscheune 

Wir freuen uns auf euch und eine schöne Kärwa!  

Die Bruckberger Kärwabuum  
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Gemeindl. Bekanntmachungen

Gemeinde Bruckberg     Bruckberg, den 01.09.2023 
Az.:  632 
 

Bekanntmachung 
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) und des Bayer. Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG); 
Einleiten von Niederschlagswasser aus den OTe Reckersdorf, Neubruck und Wustendorf in die Gewässer 
Mühlgraben, Haselbach und Rippach durch die Gemeinde Bruckberg 
 
Für diese geplante Gewässerbenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) beantragt die Gemeinde Bruckberg mit 
Antrag vom 13.06.2023 die Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens. Das Wasserwirtschaftsamt 
Ansbach prüfte die Antragsunterlagen am 27.07.2023 und erstellte ein Gutachten. 
 
Im durchzuführenden Verfahren ist von folgenden wasserrechtlichen Tatbeständen auszugehen. Es wird 
eingeleitet das 

 
• Niederschlagswasser aus den OTe Reckersdorf, Neubruck und Wustendorf in die Gewäs-

ser Mühlgraben, Haselbach und Rippach 
 
Die geplante Gewässerbenutzung bedarf des Verfahrens für die gehobene Erlaubnis (§ 15 WHG). 
 
Das Vorhaben wird hiermit nach Art. 72 ff BayVwVfG i.V.m. Art. 69 BayWG bekannt gemacht. 
 
Die entsprechenden Antragsunterlagen liegen einen Monat vom 11.09.2023 bis 10.10.2023 
(einschließlich der genannten Tage) bei der Gemeinde Bruckberg, Alte Poststr. 17, 91590 Bruckberg 
während der üblichen Dienststunden von 8.00 bis 12.00 Uhr zur Einsicht auf. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 24.10.2023, bei der Gemeinde Bruckberg, Alte Poststr. 17, 91590 
Bruckberg oder beim Landratsamt Ansbach – Sachgebiet Wasserrecht -, Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 
 
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form ver-
vielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und An-
schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Un-
terschrift versehenen Seite enthalten sein. 
 
Werden gegen das Vorhaben rechtzeitig Einwendungen erhoben, werden diese in einem Termin erör-
tert, der noch mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die 
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Gemeindl. Bekanntmachungen

„Außensprechtage der Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach in Heilsbronn
Die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach führt im zweiten Halbjahr 2023 wieder eine kostenlose, 
individuelle, trägerunabhängige Pflegeberatung  für Pflegebedürftige und deren Angehörigen durch. 
Die Sprechtage der Pflegeberatungsstelle finden an den folgenden Terminen  jeweils zwischen 8:00 Uhr und 
12:00 Uhr im Bürgertreff in der Hauptstraße 11 in Heilsbronn statt: 

Di. 05.09.2023 – Di. 10.10.2023 – Di. 14.11.2023

Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs durch den Pflegeberater erhalten Sie Beratung über 
die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung, die Finanzierung der Pflege, das Bayerische Landespfle-
gegeld sowie der Ausgestaltung der Pflege und Betreuung im ambulanten, teilstationären oder stationären 
Bereich. Die Pflegeberatungsstelle ist bei Anträgen, wie etwa dem Antrag auf einen Pflegegrad oder dem 
Schwerbehinderten-Antrag, gerne behilflich. Unterstützung erfahren Sie auch bei Widersprüchen, um Ihren 
Leistungsanspruch gegenüber der Pflegekasse durchzusetzen. Fragen zu Themen wie Kurzzeit-, Tages- oder 
Verhinderungspflege oder zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf werden im persönlichen 
Gespräch beantwortet. Neu im Angebot sind die Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI, welche für Pfle-
gegeldbezieher in regelmäßigen Abständen verpflichtend sind. Auf Wunsch kann eine Wohnraumberatung mit 
Informationen zur Finanzierung und Förderung sowie auch zu alle anderen Pflegeberatungsangeboten Vor-Ort 
bei Ihnen zu Hause stattfinden. 

Um eine vorherige Terminvereinbarung wird unter der Telefonnummer 0981/468-5220 gebeten. Unter dieser 
Telefonnummer können auch Terminvereinbarungen für einen Vor-Ort-Beratungstermin in der eigenen Häus-
lichkeit getroffen werden, um auf die individuelle Pflege- und Wohnsituation bedarfsgerecht beraten zu kön-
nen.“

Amtliche Bekanntmachungen

Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Bei Aus-
bleiben eines Beteiligten in dem ggf. notwendigen Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass 

a) die Person, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden können, 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden kann, 

 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Erhebung von Einwendungen bzw. Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten können nicht erstattet werden. 
 

 
 
 
Ursula Weiß, Erste Bürgermeisterin 
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Gemeindl. Bekanntmachungen

   
 
Gemeinde 
Bruckberg 

Verwaltungsgemeinschaft 
Weihenzell 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über die Wahlkreisvorschläge 
für die Landtagswahl und die Bezirkswahl 

 
am 8. Oktober 2023 

 

 

 

Die Bekanntmachung des Wahlkreisleiters über die endgültig zugelassenen Wahlkreisvorschläge für die 

Landtags- und die Bezirkswahl im Wahlkreis Mittelfranken wurde im Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 35 

vom 01.09.2023 veröffentlicht und kann gemäß § 35 Abs. 1 Satz 3 Landeswahlordnung  

an den Werktagen, außer Samstagen  

 

 während der Dienststunden 

 
 von 08:00 Uhr         bis 12:00 Uhr    bei 

 
(Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.) 

 
der Gemeinde Bruckberg Alte Poststr. 17  91590 Bruckberg zusätzlich während der üblichen Dienstzeiten 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell Ansbacher Str. 15  91629 Weihenzell  
 
eingesehen werden.  

 

Die Bekanntmachung enthält für jeden Wahlkreisvorschlag den Namen der Partei oder Wählergruppe, sofern 

eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch diese, sowie Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Ge-

burtsjahr und Anschrift der sich bewerbenden Personen. 

 
 

Die Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl in allen Wahlkreisen Bayerns sind auch im Internet-Angebot 

des Landeswahlleiters (www.statistik.bayern.de/wahlen/) unter „Landtagswahlen/Landtagswahl am 8. Oktober 

2023“ veröffentlicht. 

 

  
 
 
        

Datum  
01.09.2023 
_____________________________________               ________________________________________ 
       Ursula Weiß 1. Bürgermeisterin 
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Gemeindl. Bekanntmachungen
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Gemeindl. Bekanntmachungen

G-10 LTW | Seite 2

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

Der Wahlschein kann bis zum , 15 Uhr im/in

6.1

Unterschrift

Datum

angeschlagen am: abgenommen am:

veröffentlicht am: im/in der:

2. Tag vor der Wahl

Rathaus/ Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr. 1)

eine in das Wählerverzeichnis stimmberechtigte Person, wenn6.2

7.

Mit dem Wahlschein erhält die stimmberechtigte Person
– je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),
– je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),
– zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau),
– einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.

9.

11.

8.

sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1

ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter a) genannten Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der
Landeswahlordnung oder der o.g. Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung entstanden ist,

der Landeswahlordnung (bis zum ) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach
§ 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung (vgl. Nrn.1 und 3) versäumt hat,

a)

b)

ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

c)

Datum

(Amtsblatt/Zeitung)

eine in das Wählerverzeichnis stimmberechtigte Person.

schriftlich, elektronisch oder mündlich beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

Diese Stimmberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich stellen.

Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Wer
den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine stimmberechtigte
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl
(Samstag, 07. Oktober 2023), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Stimmberechtigten persönlich abgeholt werden. An
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch

Vorlage einer schriftlichen und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu
versichern.

10. Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme
behindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.

Die
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen
Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und die
verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am 08 eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merkblatt für
die Briefwahl.
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Gemeindl. Bekanntmachungen

 Wahlvordruck G5 
 

Gemeinde 
Bruckberg 
 
Verwaltungsgemeinschaft 
Weihenzell 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl  
am 8. Oktober 2023 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde Bruckberg 
 

 bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich in 
 
 im Rathaus Bruckberg Alte Poststr. 17  91590 Bruckberg  
 (Bezeichnung und genaue Anschrift des Wahlraums) 

 
 Der Wahlraum ist   barrierefrei  nicht barrierefrei. 
 
 Zahl 

 ist in folgende ______ Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Stimmbezirk / Sonderstimmbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein 

    

 
 Zahl 

 ist in    1 allgemeinen Stimmbezirk eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 08.09.2023 bis 17.09.2023 übersandt 
werden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abzustimmen 
haben. 

 
 Zahl 

 ist in ______ Sonderstimmbezirk(e) eingeteilt, und zwar: 
 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein) 

 
3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses  

      um 16:30 Uhr im 
 
 Rathaus Bruckberg Alte Poststr. 17  91590 Bruckberg 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählungsräume) 

 
zusammen. 
 

4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt 
wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt werden.  
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 
 
- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten 

(Erststimme), 
- einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten 

(Zweitstimme), 
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Gemeindl. Bekanntmachungen

- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 
Stimmkreis (Erststimme), 

- einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 
Wahlkreis (Zweitstimme). 
 

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 
 

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen Kreis 
auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewerber, 
und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreisbewerber 
er/sie seine/ihre Stimme geben will. 
 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. hinter einer Sichtschutzvorrichtung 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach so gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises 

oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag mit dem 
Wahlschein folgende Unterlagen: 
 
- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 
- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und 
die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl. 
 

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der stimmberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). 
Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

 
 
Datum  Unterschrift 
 
Bruckberg, den 04.09.2023                                               
                                                                           
     
   Ursula Weiß 1. Bürgermeisterin 
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Eichenberg-Grundschule Weihenzell

Buszeiten für das Schuljahr 2023/24 

Grundschule Weihenzell 

grauer Kleinbus     weißer Kleinbus  Reisedienst Steiner  Linie Braun-Gugel      

7:10 Gebersdorf     7:10 Beutellohe  7:30 Schönbronn  7:00 Wustendorf    

7:15 Wippendorf     7:20 Petersdorf  7:35 Wernsbach  7:02 Reckersdorf   

7:17  Grüb      7:25 Forst   7:40 Neumühle  7:03 Bruckberg Sägewerk   

7:20 Wernsbach-Ehrenbrand           7:04 Bruckberg Ortsmitte    

7:30  Wernsbach –Alexandermühle           7:07  Neubruck    

7:35  Moratneustetten            7:09 Frankendorf    

7:40 Neubronn             7:10 Fessenmühle 

7:42 Haasgang             7:11 Steinmühle    

7:45 Zellrüglingen              

 

 

Mittelschule Lehrberg 

weißer Kleinbus     grauer Kleinbus   Reisedienst Steiner   

6:45 Frankendorf     6:50 Neubronn   7:05 Grundschule Weihenzell 

6:50 Petersdorf     6:55 Haasgang   7:10 Neumühle 

6:55 Beutellohe          7:15 Wernsbach 

Eichenberg – Grundschule - Weihenzell                  
Gemeinsam Schule erleben 
Am Eichenberg 16, 91629 Weihenzell 
 09802-8454  Fax  09802-80 511 
e-mail: vs.weihenzell@t-online.de 
Internet: www.gs-weihenzell.de 
 
 
 
 
 
 
 
Schuljahresanfang am 12. September 2023 
 
Wir beginnen das neue Schuljahr mit einer kleinen Feier in unserer 
Turnhalle. Hierzu laden wir v.a. die Familienangehörigen unserer 
Erstklässler ein: 
ab 7:30 Uhr Ankommen in den Klassenzimmern 
8:00 Uhr Start in den Klassen ohne Eltern 
8:15 Uhr Schulanfangsgottesdienst in der Turnhalle 
9:00 Uhr Begrüßung der Erstklässler durch die Schulfamilie 
ab 9:15 Uhr Elternkaffee des Elternbeirats 
 
 
Weitere Informationen zum Schulanfang erhalten alle Familien in der letzten Ferienwoche über 
den Schulmanager. 
 
 

Informationen zur ersten Schulwoche 
 
Für den Regelbetrieb gilt: 
Am Dienstag, den 12.09.2023 endet der Unterricht für die ersten Klassen  
um 10 Uhr, für die Klassen 2 bis 4 um 11.15 Uhr. 
Von Mittwoch bis Freitag ist für alle Klassen bis 11.15 Uhr Unterricht.  
Ab Montag, 18.09.2023 ist Unterricht nach Stundenplan. 
Mittagsbetreuung findet wie gebucht statt. 

 
 
 
gez. Christine Rabenstein, Rektorin 
 
 
 
 
 

Eichenberg – Grundschule - Weihenzell                  
Gemeinsam Schule erleben 
Am Eichenberg 16, 91629 Weihenzell 
 09802-8454  Fax  09802-80 511 
e-mail: vs.weihenzell@t-online.de 
Internet: www.gs-weihenzell.de 
 
 
 
 
 
 
 
Schuljahresanfang am 12. September 2023 
 
Wir beginnen das neue Schuljahr mit einer kleinen Feier in unserer 
Turnhalle. Hierzu laden wir v.a. die Familienangehörigen unserer 
Erstklässler ein: 
ab 7:30 Uhr Ankommen in den Klassenzimmern 
8:00 Uhr Start in den Klassen ohne Eltern 
8:15 Uhr Schulanfangsgottesdienst in der Turnhalle 
9:00 Uhr Begrüßung der Erstklässler durch die Schulfamilie 
ab 9:15 Uhr Elternkaffee des Elternbeirats 
 
 
Weitere Informationen zum Schulanfang erhalten alle Familien in der letzten Ferienwoche über 
den Schulmanager. 
 
 

Informationen zur ersten Schulwoche 
 
Für den Regelbetrieb gilt: 
Am Dienstag, den 12.09.2023 endet der Unterricht für die ersten Klassen  
um 10 Uhr, für die Klassen 2 bis 4 um 11.15 Uhr. 
Von Mittwoch bis Freitag ist für alle Klassen bis 11.15 Uhr Unterricht.  
Ab Montag, 18.09.2023 ist Unterricht nach Stundenplan. 
Mittagsbetreuung findet wie gebucht statt. 

 
 
 
gez. Christine Rabenstein, Rektorin 
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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Pressesprecherin 
Sabine Kerner 
Telefon 0921 604-1229 
oder 0921 604-1255 
Telefax 0921 604-41258 
presse@reg-ofr.bayern.de 
www.reg-ofr.de 
Ludwigstraße 20 
95444 Bayreuth 

 

Pressemitteilung 
Nr. 51/2023 

Bayreuth, 
10.08.2023 
 

Bayernweiter Lärmaktionsplan: Beteiligung der Öffentlichkeit 
startet 

 

 
Ab sofort beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung zum bayernweiten Lärm-
aktionsplan (LAP). Ziel des LAP ist es, unter Mitwirkung der Bürgerinnen 
und Bürger, vorhandene Lärmprobleme zu analysieren und ggf. zu be-
heben sowie ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen. 

In Bayern ist die Regierung von Oberfranken mit der Lärmaktionspla-
nung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für 
Bundesautobahnen innerhalb von Ballungsräumen beauftragt. Das be-
trifft über 1.300 Gemeinden in Bayern. 

In der jetzt anlaufenden ersten Phase erhalten die Bürgerinnen und Bür-
ger Gelegenheit, ihre persönliche Lärmsituation mitzuteilen. 

Bis 30. September 2023 kann jeder, der sich durch Lärm von Hauptver-
kehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und Bundesautobahnen in 
Ballungsräumen gestört fühlt, an der zentralen Lärmaktionsplanung für 
Bayern mitwirken und sich zu seinen Lärmproblemen äußern. 

Auf der Beteiligungsplattform www.umgebungslaerm.bayern.de besteht 
die Möglichkeit einen Online-Fragebogen auszufüllen. Alternativ kann 
dieser auch postalisch unter Regierung von Oberfranken, SG 50, PF 
110165, 95420 Bayreuth, angefordert werden. 

Die Regierung von Oberfranken wird anschließend die Rückmeldungen 
aus den Fragebögen erfassen, bündeln und auswerten.  

In einer zweiten Phase, die voraussichtlich Ende 2023 beginnt, werden 
die Bürgerinnen und Bürger dann nochmals beteiligt. Sie bekommen Ge-

Bayernweiter Lärmaktionsplan: Beteiligung der Öffentlichkeit startet

Ab sofort beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung zum bayernweiten Lärm-aktionsplan (LAP). Ziel des LAP ist 
es, unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger, vorhandene Lärmprobleme zu analysieren und ggf. zu be-
heben sowie ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen.

In Bayern ist die Regierung von Oberfranken mit der Lärmaktionspla-nung für Hauptverkehrsstraßen außer-
halb von Ballungsräumen und für Bundesautobahnen innerhalb von Ballungsräumen beauftragt. Das be-trifft 
über 1.300 Gemeinden in Bayern.

In der jetzt anlaufenden ersten Phase erhalten die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, ihre persönliche 
Lärmsituation mitzuteilen.
Bis 30. September 2023 kann jeder, der sich durch Lärm von Hauptver-kehrsstraßen außerhalb von Ballungs-
räumen und Bundesautobahnen in Ballungsräumen gestört fühlt, an der zentralen Lärmaktionsplanung für 
Bayern mitwirken und sich zu seinen Lärmproblemen äußern.

Auf der Beteiligungsplattform www.umgebungslaerm.bayern.de besteht die Möglichkeit einen Online-Fragebo-
gen auszufüllen. Alternativ kann dieser auch postalisch unter Regierung von Oberfranken, SG 50, PF 110165, 
95420 Bayreuth, angefordert werden.

Die Regierung von Oberfranken wird anschließend die Rückmeldungen aus den Fragebögen erfassen, bün-
deln und auswerten.

In einer zweiten Phase, die voraussichtlich Ende 2023 beginnt, werden die Bürgerinnen und Bürger dann 
nochmals beteiligt. Sie bekommen Gelegenheit, sich zu diesen Ergebnissen detailliert zu äußern. Diese Infor-
mationen aus der Bevölkerung aus beiden Phasen fließen dann in die Ausgestaltung der zentralen Lärmakti-
onsplanung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für Bundesautobahnen in Ballungs-
räumen in Bayern ein. Der endgültige Lärmaktionsplan wird dann bis zum 18. Juli 2024 fertiggestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.umgebungslaerm.bayern.de
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Die Ittner-Mädels

Frau Geißbauer hatte mir vor ei-
niger Zeit, als wir das Gemeinde-
blatt austrugen, erzählt, dass ihre 
Schwester Annemarie gerne die 
alten Geschichten meiner Tan-
te Renate liest und mittlerweile 
selbst ein paar Aufzeichnungen 
zu ihrer Jugend in Bruckberg ge-
macht habe. Daraufhin bat ich sie, 
ihre Schwester zu fragen, ob sie 
denn ein paar Erinnerungen mit 
den Lesern des Gemeindeblattes 
teilen möchte. 

An einem Sonntag-Vormittag klingelte es an unsrer der Haustür. Hier standen Gertraud Geisbauer 
und ihre jüngere Schwester Annemarie. Einigen unter Ihnen als die „Ittner-Schwestern“ bekannt. An-
nemarie hatte einen Block dabei und wir baten sie auf unsere Veranda. Als sie den Blick über unseren 
Weiher schweifen ließ, erzählte sie, dass sie hier als Kind auch öfters war. Der Lehrer habe mit ihnen 
hier im Winter gerne Sportstunden abgehalten. Schmunzelnd meinte sie, sie sähe ihn förmlich vor sich, 
wie er auf dem Weiher seine Runden mit den Schlittschuhen drehte.
Zu ihren Aufzeichnungen erklärte Annemarie, dass sie sich aufgrund eines Schlaganfalls nun unbe-
dingt ein paar Notizen, über die ihr wichtigen Dinge machen wollte. Bruckberg und ihre Kindheit hier, 
seien für sie solch wichtige Erinnerungen. Lächelnd sagte sie, wundert euch nicht, ich bin fünfmal ge-
boren, denn ich hab´ ein paar Mal neu angefangen meine Aufzeichnungen zu schreiben. 

Wir schauten uns gemeinsam auch das Bruckberg-Buch an, welches sicherlich in den meisten Bruck-
berger-Haushalten bereits vorhanden sein dürfte. Auf Seite 22 zeigte uns Gertraud die Ittner-Mädels 
(beide links vorne) als kleine Mädchen. Ich komm nicht umhin, wie die zwei kleinen Damen jetzt im 
Alter von über 80 Jahren auf den Stühlen sitzen, sie mir in diesem Moment als Kinder vorzustellen. 
Ein paar der Erinnerungen von Annemarie möchte ich hier wieder geben. Wenn wir manchmal über die 
Preiserhöhungen, Energiekrise etc. jammern, so relativiert sich doch vieles wieder, wenn man darüber 
nachdenkt, was die Menschen noch vor ein paar Jahren für Entbehrungen hatten. 

Aufzeichnungen 2021: „Jetzt bin ich achtzig Jahre alt und merke, wie mir die Zeit davonläuft und ich 
mich wahrscheinlich bald nicht mehr an vieles erinnern kann. Ich schreibe nun, was mir gerade einfällt. 
Mein Name ist Annemarie. Soweit ich weiß, hat meine Patin Marie Frenkel, geb. Ittner aus Oberfeld-
brecht diesen Namen gewählt. Vielleicht sollte mein Name eine Mischung sein aus „Anna“ wie meine 
Mutter hieß und „Marie“ wie meine Patin. 
Meine Heimat ist Bruckberg. Dort wohnte ich bis zu meiner Heirat mit Peter Schultheiß aus Furtwangen 
im Jahr 1966. In Bruckberg wurde ich am 15. Juli 1941, mitten im 2. Weltkrieg, als zweites Kind gebo-
ren. Meine Eltern waren bei meiner Geburt beide 41 Jahre alt. Ich kam im Elternhaus auf die Welt. Zur 
damaligen Zeit gab es noch so gut wie keine Geburten im Krankenhaus.“

Das große und das kleine Dorf: „Bruckberg bestand (zumindest in den Köpfen) aus zwei Dörfern. 
Das „große Dorf“ – auf der Seite wo das Schloss steht und das „kleine Dorf“. Getrennt waren diese 
zwei Dörfer durch die Haslach (Haselbach). Heutzutage hat sich das umgekehrt und viele kennen 

Urgestein
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diese Bezeichnung auch nicht mehr. Es wurde viel gebaut und das so benannte „kleine Dorf“ ist mitt-
lerweile das größere.“  

Dorfleben: „Zu dieser Zeit gab es im Dorf noch viel Landwirtschaft und allerlei Handwerker. Fast alle 
Haushalte hatten ein paar Kühe, die auch als Zugtiere genutzt wurden. Sie wurden vor den Wagen 
gespannt, um die Ernte damit einzufahren. Meist hatte man ein kleines Grundstück, auf dem Kartoffeln 
und Gemüse, Obst und Beeren angebaut wurden. Eines unserer Grundstück hieß „Hoch“ und bestand 
zu einem Teil aus Wald. Dort befand sich ein Bienenstand und eine kleine Holzhütte.“ 

Brauerei Dietz: „In das Elternhaus meiner Mutter heiratete der Mann ihrer Schwester Marie, der Brau-
meister Kaspar Dietz ein. Hier entstand dann die Brauerei Dietz. Zum Kühlhalten des gebrauten Biers 
brauchte man früher Eis, da es keine Kühlschränke gab. Deshalb ließ man im Winter eine Wiese oder 
einen Karpfenweiher voll Wasser laufen. Das gefrorene Eis wurde in große Würfel geschnitten und mit 
dem Pferdefuhrwerk zu den Eiskellern gebracht. Das Eis hielt sich dort. In der warmen Jahreszeit blieb 
dadurch der Keller weiterhin schön eiskalt und somit auch das Bier. 
Interessant war für uns Kinder auch, wenn die Bierfässer (mit Pech) ausgepicht wurden. Die Fässer 
kamen auf eine Art Schiene, die aussah wie eine Leiter. Darauf wurden die Fässer dann hin- und her 
gerollt, bis sich das Pech innen richtig verteilt hatte.“ 

Waschen und Wäschewaschen: „Als ich noch recht klein war, haben wir zum Baden eine lange Ba-
dewanne aus Zinn in die Küche gestellt, mit Wasser, das auf dem Herd warmgemacht wurde. Darin 
wurden Gertraud und ich gebadet. Anschließend kamen die Eltern dran. Wir hatten kein fließendes 
Warmwasser, keine Waschmaschine, Wäschetrockner, Zentralheizung, Geschirrspüler, keinen Fern-
seher oder Telefon und auch keinen Elektroherd. Kuchen wurden daheim vorbereitet und dann zum 
Backen zum Bäcker gebracht. 
Das Wäschewaschen war sehr aufwendig: „Die Wäsche wurde zunächst mit „Henko – die Einweich-
kraft“, kalt eingeweicht. Am nächsten Morgen wurde dann der Waschkessel eingeheizt, um die Wä-
sche dann mit Persil zu kochen. Außerdem musste die Wäsche auch gebürstet, ausgewaschen und 
ausgewrungen werden. Das war alles Handarbeit und dauerte seine Zeit. Wenn Mutter und ich das 
machten, sangen wir dazu. Auf diese Weise lernte ich viele alte Volkslieder.“

Verkaufsoffener Sonntag: „Einige Jahre nach dem Krieg war unser Geschäft sonntags früh 
geöffnet. Die Katholiken hatten auch in unserer Kirche ihren Gottesdienst. Da kamen viele aus den 
Nachbardörfern und kauften, nach dem Gottesdienst bei uns ein. Das war für alle eine praktische An-
gelegenheit.“

Schule: „Mein erster Schultag war im September 1947 in der Volksschule in Bruckberg. Eine Schultüte 
gab es nicht, es war die Nachkriegszeit. 
Wilhelm Ott war der Lehrer, der sehr gerne auf seiner Geige spielte. Der Unterricht begann und endete 
stets mit einem Gebet. Die verschiedenen Klassenstufen waren zusammen in einem Zimmer. Die erste 
bis vierte Klasse hatte nachmittags Unterricht, die fünfte bis achte Klasse kam morgens von 8 bis 12 
Uhr. Und was viele nicht wissen: Wir gingen auch samstags zur Schule. 
In der 7ten und 8ten Klasse mussten wir nach Großhaslach in den Präparanden- und Konfirmandenun-
terricht. Der Unterricht begann um 14 Uhr und endete um 16 Uhr. Wir gingen zu Fuß, und zwar Som-
mer wie Winter. Im Winter war es um 16 Uhr bereits dunkel, wenn wir durch den tiefen Schnee (den es 
damals gab) und den Wald nach Hause liefen.“ 

Annemarie Schultheiß / geb. Ittner
Herzlichen Dank liebe Annemarie für diese Erinnerungen. Ich denke, dass hier der ein oder andere 
auch wieder einmal über seine Erlebnisse in der Kindheit nachdenken wird. Und vielleicht hat jemand 
Lust diese aufzuschreiben und veröffentlichen zu lassen.

Adam Kreysa / Gemeinderatsmitglied / Seniorenbeauftragter

Urgestein
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Regionaler Direkterzeuger mit BIOLAND-Zertifikat: Der BIOLUNZ – Adam in Eden 

Mein Name ist Michael Lunz. Ich betreibe nun schon seit mehr als 30 Jahren biologisch-
organischen Gemüseanbau, hauptsächlich zur Selbstversorgung. Als selbstständiger 
Landschaftsgärtnermeister erhielt ich 2004 den Bayrischen Meisterpreis. Seit 2006 bin ich 
Mitglied beim BIOLAND Verband. Nun habe ich beschlossen, mein hochwertiges Gemüse 
vorzugsweise in meiner Heimatgemeinde Bruckberg anzubieten. Es wäre genau das, was 
heutzutage sinnvoll ist: 

Biologisch, saisonal, direkt vom lokalen Erzeuger – und frisch vom Acker. 

Geliefert wird CO2-neutral mit dem Radl und zwar frei Haus. 

Eine Abholung durch Kunden ist nicht 
angedacht, da ich keinen Laden habe. 
Das heißt, ich selbst befinde mich auf 
dem Feld oder beruflich außer Haus. 
Personal, welches einen Laden 
betreuen könnte, gibt es nicht. Daher 
denke ich, dass die Lieferung meiner 
„Paradies-Bioland-Box“ frei Haus für 
jeden die beste Variante sein wird. 

Die Kisten werden von mir saisonal, 
immer frisch bestückt. Ich kann auf 
Einzelwünsche momentan noch nicht so 
gut eingehen, da der Anbau für dieses 
Jahr bereits stattgefunden hat. Ich ernte 
jetzt eben das, was zeitig ist.  

Die grünen Lieferboxen sind 
Pfandkisten, für die ich am Anfang 5 
Euro (Schutzgebühr) verlangen würde. 
Da ich mit dem Fahrradanhänger liefere, 
ist es logistisch am einfachsten, wenn 
ich eine volle Kiste abstelle und die 
leere wieder mitnehme.  

Die volle BIOLAND-Gemüsekiste biete 
ich für 30,00 € an. Sie können aber auch weniger für 10,00 € oder 20,00 € bestellen. 

Ich könnte mir vorstellen, dass man mich per Whats-App - 0160-1661524 - kontaktiert, oder 
Sie versuchen es auf dem Festnetz 09824/928220. 

Es freut sich auf Ihre Bestellungen 

Der Bio-Lunz / Michael Lunz aus Bruckberg 

Anmerkung: Der Bio-Lunz wird samstags am „Schmied 
seiner Scheiern“ (Dorf-Mitte/Hauptstraße) stehen und 
Gemüseproben anbieten. Außerdem haben wir gehofft, 
dass er vielleicht zukünftig im Tante-Enso-Laden etwas 
anbieten könnte. Bitte die Möglichkeit des 
Kennenlernens samstags oder per Bestellung der 
„Paradies-Bio-Box“ unbedingt wahrnehmen! 
 
Adam Kreysa / myEnso-Standortbeauftragter  

Gemüse direkt aus Bruckberg vom BIOLUNZ
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Apothekennotdienst

September
Fr. 1 Praeventicus-Apotheke, Petersaurach
Sa. 2 Anthemis-Apotheke, Ansbach
So. 3 Drais-Apotheke, Ansbach
Mo. 4 Fontana-Apotheke, Heilsbronn
Di. 5 Medicon-Apotheke, Ansbach
Mi. 6 Markt-Apotheke, Dietenhofen
Do. 7 Laurentius-Apotheke, Neuendettelsau
Fr. 8 Löhe-Apotheke, Neuendettelsau
Sa. 9 Rangau-Apotheke, Großhabersdorf
So. 10 Pluspunkt Apotheke, Ansbach
Mo. 11 Anthemis-Apotheke, Draisstr., Ansbach
Di. 12 Praeventicus-Apotheke, Petersaurach
Mi. 13 Anthemis-Apotheke, Ansbach
Do. 14 Drais-Apotheke, Ansbach
Fr. 15 Fontana-Apotheke, Heilsbronn
Sa. 16 Medicon-Apotheke, Ansbach
So. 17 Markgrafen-Apotheke, Ansbach
Mo. 18 Laurentius-Apotheke, Neuendettelsau
Di. 19 Löhe-Apotheke, Neuendettelsau
Mi. 20 Neue Apotheke Lichtenau
Do. 21 Pluspunkt-Apotheke, Ansbach
Fr. 22 Anthemis-Apotheke, Draisstr., Ansbach
Sa. 23 Praeventicus-Apotheke, Petersaurach
So. 24 Markt-Apotheke, Dietenhofen
Mo. 25 Drais-Apotheke, Ansbach
Di. 26 Fontana-Apotheke, Heilsbronn
Mi. 27 Rangau-Apotheke, Großhabersdorf
Do. 28 Markgrafen-Apotheke, Ansbach
Fr. 29 Laurentius-Apotheke, Neuendettelsau
Sa. 30 Löhe-Apotheke, Neuendettelsau

Oktober
So. 1 Neue Apotheke Lichtenau
Mo. 2 Pluspunkt Apotheke, Ansbach
Di. 3 Anthemis-Apotheke, Draisstr., Ansbach
Mi. 4 Praeventicus-Apotheke, Petersaurach
Do. 5 Anthemis-Apotheke, Ansbach
Fr. 6 Drais-Apotheke, Ansbach
Sa. 7 Fontana-Apotheke, Heilsbronn
So. 8 Medicon-Apotheke, Ansbach

Hier gleich eine Rezept-Idee für die 
Bio-Box: 

 

Rosas Pfanne- vegetarisch oder 
halt nicht 
Zutaten: 

• ½ kg Kartoffeln 

• ½ kg Möhren 

• 2 Stängel Lauch (Brokkoli, 

Blumenkohl..) 

• ¼ kg Sojahack oder gemischtes 

Hackfleisch 

• 1 gr. Zwiebel 

• Knoblauch nach Belieben 

• 1 Becher (Soja-)Sahne 

• ¼ kg Käse zum Überbacken 

• Salz, Pfeffer, Gewürze 

 

Zubereitung: 

o Kartoffeln und Möhren schälen und in 

Würfel schneiden. 

o Hack und Zwiebeln anbraten und gut 

würzen. 

o Gemüse und gebratenes Hack in große 

Auflaufform ein schichten. 

o Mit Sahne übergießen. 

o Ofen auf 200°C vorheizen. 

o 30 Minuten `backen ,́ Käse 

drüberstreuen, 15 Minuten überbacken. 

 

Fertig! Guten Appetit! 

Rezept-Idee
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Festival 4 Kids
by Biberttal Festival e.V. & Alles fürs Kind e.V.

9. September 2023 12 bis 20 Uhr

Weitere Mitwirkende:

Jugendmusikzug Dietenhofen

Ohrwürmchen der Chorjugend Dietenhofen

KinderschminkenPopcorn
Zuckerwatte

Kaffee & Kuchen

Grill und Getränke

Hüpfburg

Riesen 
Kinderspielplatz

Eintritt 
frei !

100 % Benefiz-Veranstaltung! Die entstehenden Kosten 
tragen Biberttal Festival e.V., Alles fürs Kind e.V. 

mit Unterstützung der Marktgemeinde Dietenhofen und Kern Franken

Alter Kindergarten und öffentlicher Spielplatz 
im Ortskern Dietenhofen

Vereine u. Organisationen
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Infos aus der Wirtschaft
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Infos aus der Wirtschaft
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Infos aus der Wirtschaft

Thomas Weber | Geprüfter Bestatter
Talstraße 27 | 91580 Petersaurach-Großhaslach
Telefon 0 98 72.17 36 | Telefax 0 98 72.14 35
kontakt@bestattungenweber.de
www.bestattungenweber.de

Gemeinsam Schritt für Schritt …
Wir begleiten Sie auf dem Weg des Abschieds.

BESTATTUNGEN WEBER
Begleitu ng im Trauerfa ll
WEBERBESTATTUNGEN WEBERWEBERWEBER

B e k e n n e n  S i e  F a r b e !
+ Maler- und Tapezierarbeiten

+ Fassaden-Renovierungen

+ Wärmedämmverbundsysteme

+ firmeneigenes Gerüst

+ Bodenbeläge

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

GmbH & Co. KG.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratung, Hilfe, Schutz und Unterkunft bei 
Häuslicher Gewalt und (Ex-) Partner-Stalking 
E-Mail: frauenhaus@caritas-ansbach.de 
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Infos aus der Wirtschaft

Computer – Netzwerk – Internet
Ihr freundlicher und kompetenter Ansprechpartner für alle Wünsche und 
Probleme rund um Computer, Netzwerke und Internet, betreut Betriebe 
und Privatanwender in Dietenhofen und Umgebung.
• Beratung vor dem Kauf von Hard- und Software (spart oft viel Geld !  )
• Beratung über die geeignete Internetanbindung, mit Komplett-Service:

► Beantragung, Installation & Konfiguration
• Reparaturen, Wartungen und Neuinstallationen
• Datensicherung / Backupmanagement
• Datenrettung - "Worst-Case Management"
• Hotline & Support  - bedarfsorientiert, 24 Std. Service

Helmut Schrepf
Walburgswinden
90599 Dietenhofen
Tel . 09824 /  920 40 40
Fax 09824 /  920 40 44
Mobil   0162 /  27 38 005
Internet :  www.cncc.de
Mail :  support@cncc.de

   Telekom-Partner

Wir freuen uns darauf, für Sie zu fairen Konditionen tätig sein zu dürfen!

 

 

  

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine  

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)  
 für unsere Einrichtung in Teilzeit für 15-20 Std. pro Woche. 

Arbeitszeit von  Montag - Freitag. 

Haben Sie Interesse?  Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

Zolles Angelika,  Zellrüglingen  33,  91629 Weihenzell 
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Infos aus der Wirtschaft

In BRUCKBERG
jeden Dienstag von 16:05 - 16:15 Uhr

 Alte Poststraße, Festplatz

Ronald Renken
FISCHFEINKOST AUS BREMERHAVEN

Der fischmann kommt!

Dienstag von 16:05 - 16:15 Uhr
 Alte Poststraße, Festplatz

GROSSE AUSWAHL AN 
FRISCHFISCH, RÄUCHERFISCH 

UND SALATEN.

wochentlich frischer Fisch
- direkt aus Bremerhaven

ab dem 
12.09.23

FREUEN WIR UNS SIE ZUM
 "TAG DER OFFENEN TÜR" 
BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN

I M  R A H M E N
U N S E R E S

F I R M E N J U B I L Ä U M S

W A N N :  1 7 . 0 9 . 2 0 2 3  a b  1 1 : 0 0  U h r  
W O :  S c h l e i f w e g  2 ,  9 1 5 8 0  P e t e r s a u r a c h

V O R F Ü H R U N G E N  U N D
B E S I C H T I G U N G  D E S  B E T R I E B S  
S P E I S E N  U N D  G E T R Ä N K E
H Ü P F B U R G  U N D  B A L L O N F I G U R E N Familienbetrieb in  2ter Generation 

J A H R E

+ Parkettböden / Parkett / Massivdielen
+ Parkettsanierung  
+ Vinyl / Designbeläge 
+ Teppichböden 
+ Nadelfilz / Kugelgarn-Böden
+ PVC-Böden / CV-Beläge 
+ Korkböden
+ Laminatböden 
+ Linoleum-Böden

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de


